
'* . '■ - i ' ' ' ' '  /
'  i .  :

1. Abschnitt — Brandstiftung
209 und andere gemeingefährliche Straftaten § 1 9 1

fahrlässig außerordentlich schwerwiegende Folgen verursacht, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.

(3) Im Fall der vorsätzlichen Herbeiführung einer Gemein
gefahr gemäß Absatz 2 sind Vorbereitung und Versuch, in 
allen anderen Fällen ist der Versudi strafbar.

1. § 190 d ient dem Schutz von Anlagen oder Einrichtungen, deren Zer
stören, Beschädigen oder sonstiges U nbrauchbarm achen in der Re

gel erhebliche A usw irkungen, z. B. Überschwemmungen, zur Folge haben.

2. Neben den in Abs. 1 aufgeführten Anlagen oder Einrichtungen w er
den vom T atbestand andere Anlagen oder E inrichtungen erfaßt, die

zum Schutze vor N aturgew alten errichtet w urden, z. B. Dünen, Deiche, 
Dämm e oder Betonw ände eines K ernreaktors.

Die Anlagen oder E inrichtungen m üssen vom T äter zerstört, beschä
digt oder in anderer Weise unbrauchbar gemacht worden sein. (Vgl. § 163, 
Anm. 2 bis 5.)

Die vorsätzliche H andlung muß nach Abs. 1 die fahrlässige Herbeifüh
rung einer Gemeingefahr zur Folge haben, d. h., die Zerstörung oder son
stige Unbrauchbarm achung m uß zu einer G em eingefahr gemäß § 192 
geführt haben.

Liegt keine G em eingefahr vor, kann straf rechtliche V erantw ortlichkeit 
nach §§ 163', 164 gegeben sein.

3. In Abs. 2 w ird die V erantw ortlichkeit des Täters fü r die vorsätz
liche Herbeiführung der Gemeingefahr und die fahrlässige Ver

ursachung außerordentlich schwerwiegender Folgen geregelt. Solche Fol
gen sind dann gegeben, w enn durch die T at katastrophale Ausw irkungen 
eintreten.

4. Nach Abs. 3 sind bei vorsätzlicher V erursachung der Gem eingefahr, 
Vorbereitung und Versudi und in  allen anderen Fällen der Versuch

strafbar.

5. V erursacht der T äter m it der S tra fta t fahrlässig den Tod eines 
Menschen oder eine fahrlässige K örperverletzung, liegt Tateinheit

m it § 114 bzw. § 118 vor.

§ 191

B eeinträchtigung der B rand- oder 
K atastrophenbekäm pfung

Wer vorsätzlich
1. Warn-, Melde- oder Alarmanlagen oder andere Einrichtun

gen oder Geräte, die der Brand- oder Katastrophen
bekämpfung dienen, zerstört, beschädigt, mißbräulich be-
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